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Sachgebiet 123 – Vergabestelle
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Kernaufgaben

• Durchführung von Marktanalysen
• Beratung und Unterstützung bei einkaufsfachlichen und vergaberechtlichen Fragen
• Umsetzung von Bedarfsanforderungen

Beratung/Unterstützung des Bedarfsträgers 

• Erstellung rechtssicherer Vergabe- und Vertragsunterlagen
• Durchführung des Vergabeverfahrens und Auftragsänderungen
• Verhandlung wirtschaftlicher Preise und Führen von Vertragsverhandlungen (im möglichen Rahmen) 

Durchführung des Vergabeverfahrens

• Erfassung der Stammdaten und Bestellbarmachung des Vertrages in den elektronischen Systemen
• Rechtliche Vertragsbetreuung/Vertragsänderungen
• Durchführung eines Lieferantenmanagements
• Durchsetzung von Ansprüchen gegen Vertragspartner
• Bearbeitung von schwerwiegenden Vertragsstörungen

Vertragsbetreuung/Lieferantenmanagement 

• Durchführung des internen Controlling/Reporting sowie Vergabestatistik (Destatis)
• Weiterentwicklung der Einkaufsaufgaben und der digitalen Einkaufsprozesse

Controlling/Weiterentwicklung
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Kennzahlen 2025

1.200 Vorgänge und 
Auftragsänderungen

inkl. 370 Auftragsänderungen und 140 Miniwettbewerbe

72 Vollzeitkräfte 

 1,6 Mrd €
Auftragsvolumen

2.300 laufende 
Verträge



Bei tatsächlichem Verstoß oder Unterschreitung in der Angebotskalkulation

• Vorbildfunktion öffentlicher Auftraggeber!

• Schlechtleistung durch unterbezahlte Arbeitnehmer 

• Schlechtleistung durch Ressourcenverschiebung/Abziehen von Personal

Praxisbeispiel: „Zu günstige Preise führten in der Vergangenheit dazu, dass Dienstleister bei 
Engpässen Personal abzogen, um es bei anderen, lukrativeren AG oder 
Großveranstaltungen einzusetzen, bis hin zu gar keinem Antritt (Vertragsstrafen helfen 
nicht)“

• Insolvenz, ggf. durch Nachforderungen der Sozialversicherungsträger

• Nachträge bei nicht auskömmlicher Kalkulation

Menold Bezler Vergabekongress 2026

Lohndumping – ein Problem?
Relevanz für öffentliche Auftraggeber in der Praxis
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§ 60 VgV
• Erscheinen der Preis oder die Kosten 

eines Angebots im Verhältnis zu der zu 
erbringenden Leistung ungewöhnlich 
niedrig, verlangt der öffentliche 
Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

• Bei nicht zufriedenstellender Aufklärung 
darf der AG das Angebot ablehnen.

• Bei festgestelltem Verstoß gegen 
arbeits- oder vergaberechtlichen 
Mindestlohn-vorschriften.

Menold Bezler Vergabekongress 2026

Vergaberechtliche Instrumente in 
der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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• Maßgebend: Angebotsgesamtpreis (nicht einzelne Positionen) 

• Aufgreifschwelle der Rspr. üblicherweise zwischen 10-20% Abstand zum Bestbieter; 
auch Vergleich mit anderen Angeboten (sofern diese nicht aus Gründen der Kalkulation 
ausgeschlossen wurden) und mit Auftragswertschätzung oder sonstigen 
Erfahrungswerten kann relevant sein (vgl. BGH, Beschluss vom 31.01.2017 - X ZB 10/16)

• Bei Diskrepanz zwischen Auftragswertschätzung und Bieterangeboten ggf. Pflicht zur 
kritischen Hinterfragung der eigenen Auftragswertschätzung (vgl. VK Nordbayern, 
Beschluss vom 28.07.2025 - RMF-SG21-3194-10-28)

• als Zuschlagskriterium wird häufig nur der Preis betrachtet, keine 
Verhandlungsmöglichkeit
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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• „Es obliegt dem Auftraggeber, durch gezielte positions- bzw. titelbezogene Anfragen 
dem Bieter die Gelegenheit zur Aufklärung dieser Positionen zu geben. Eine lediglich 
pauschale Aufforderung, die Auskömmlichkeit der Kalkulation zu bestätigen, 
genügt nicht den Erfordernissen einer sachgerechten Aufklärung und rechtfertigt keinen 
Ausschluss vom Vergabeverfahren, wenn der Bieter eine solche Erklärung nicht abgibt.

(vgl. VK Nordbayern, Beschluss vom 28.07.2025 - RMF-SG21-3194-10-28)

• In der Praxis oft durch Anforderung eines vorbehaltenen Formblatts (Aufgliederung der 
Kalkulation); Ausschluss bei unzureichenden Angaben (z.B. unvollständig, vgl. OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 19.05.2021 - Verg 13/21)
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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• Rückfragen zur Aufklärung und mehrfache Nachfragen sind zulässig, keine rechtliche 
Obergrenze für „Fragerunden“. 

• Aber: das Angebot des Bestbieters darf nicht "zu Tode aufgeklärt" werden, während der 
Auftraggeber die Preise des zweitbesten Bieters gewissermaßen "durchwinkt“ 
(Gleichbehandlungsgrundsatz!)

(vgl. VK Südbayern, Beschluss vom 06.02.2024 - 3194.Z3-3_01-23-58)
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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Bei einer nicht zufriedenstellenden Aufklärung ist das Ermessen des Auftraggebers 
rechtlich gebunden: zwingender Ausschluss 

(vgl. BGH, Beschl. v. 31.1.2017 – X ZB 10/16)

 Problem: Wann ist eine Aufklärung „nicht zufriedenstellend“? 

„Pauschale, unvollständige und nicht plausible Erklärungen sind nicht geeignet, den 
Nachweis eines angemessenen Angebotspreises zu erbringen, sondern führen zum 
Ausschluss des Angebots“ 

(vgl. OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 06.03.2013 - 11 Verg 7/12)
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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Auskömmlichkeit kann aber oft vergleichsweise „leicht“ nachgewiesen werden 
im Hinblick auf

• die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens (…), (z.B. Einsatz effizienter 
Maschinen, Innovationen, besonders geschultes Personal, etc...)

• die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich 
günstigen Bedingungen, über die das Unternehmen (…) verfügt. (z.B. 
mögliche Synergieeffekte,  „Quersubventionierung“,…), vgl. § 60 Abs. 2 VgV
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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 Grenzen der Prüfbarkeit in der Praxis 



Außerdem gilt der Grundsatz der Kalkulationsfreiheit der Bieter:

• Unterkostenangebote sind nicht per se verboten, z.B. wenn der Bieter Zugang zu 
einem bestimmten Markt begehrt, wenn das Angebot einen Deckungskostenbeitrag zu 
seinen Fixkosten leistet, etc…
(vgl. BGH, Urteil vom 19.06.2018 - X ZR 100/16)

• Erforderlich ist dann eine Prognoseentscheidung, ob der Bieter in der Lage ist, die 
Leistung zum angebotenen Preis einwandfrei zu erbringen. Art und Umfang der im 
konkreten Fall drohenden Gefahren für eine wettbewerbskonforme Auftragserledigung 
müssen dabei berücksichtigt und dokumentiert werden (vgl. VK Bund, Beschluss vom 
12.07.2019 - VK 1-35/19)
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Auskömmlichkeitsprüfung
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Referenzen

• Wertung negativer Erfahrungen anderer Auftraggeber im Rahmen der Eignungsprüfung 
(Referenzen) 

(vgl. OLG Koblenz, Hinweisbeschl. v. 16.12.2021 – 12 U 1143/21))

 Aber: Anhörung Bieter und Prognoseentscheidung erforderlich.

Jedenfalls bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 124 GWB reicht auch eine einzige 
negative Referenz aus. 
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Eignungsprüfung
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Zulässig

sind aufgrund des Leistungsbe-
stimmungsrechts des AG Vorgaben 
an die Leistungserbringung, die sich 
kalkulativ auswirken 

(z.B. Vorgabe zum Personal, wie 
bspw. Einsatz einer - gesondert zu 
kalkulierenden - reinen Aufsichts-
person bei Reinigungsleistungen
(vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 08.09.2011 – Verg 
80/11 ) 
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Vergaberechtliche Instrumente in der Angebotswertung
Kalkulationsvorgaben
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Unzulässig

Vorgabe in Bezug auf die Kalkulation 
als solches ( z.B. eines kalkulativen 
prozentualen Aufschlags für Lohn-
nebenkosten auf den Stundenlohn auf 
Basis allgemeiner Branchenerfahrungs-
werte 
(vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 06.08.2014 - 15 
Verg 7/14)



Anreize über Zuschlagskriterien:
• Kein alleiniger Preiswettbewerb oder sogar reiner Qualitätswettbewerb
• Denkbare qualitative Kriterien wären grds. z.B. 

- Personaleinsatzkonzept, 
- Konzept zur Herangehensweise (-> Zufriedenheit bisheriger AG, Nutzerfeedback mit 

Bonus-/Malusregelung,…)

Reduktion von Abhängigkeiten, z.B. durch
- Teillose mit Angebots- oder Zuschlagslimitation 
- Mehrpartner-Rahmenvereinbarungen…

Menold Bezler Vergabekongress 2026

Vergaberechtliche Instrumente in der Verfahrenskonzeption
Anreize und Risikodiversifikation
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Fragen? Ideen? 
Was sind Ihre Erfahrungen?


